
 

 

 

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Arva Greentech AG 

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 

am Montag, den 25. Mai 2020, in Zug 

 

A. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 

1. Einleitende Feststellungen 

2. Ernennung des Protokollführers und Stimmenzählers 

3. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen GV für das Geschäftsjahr 2018, datiert vom 

30. September 2019 

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung. 

4. Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung. 

5. Abnahme des revidierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 per 31. Dezember  

2019 

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung. 

6. Beschlussfassung über den Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung 

Der Verwaltungsrat beantragt, den Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung auf neue Rechnung 

vorzutragen. 

7. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat 

Der Verwaltungsrat beantragt Décharge des Verwaltungsrates.  

8. Wahl des Verwaltungsrats 

Der bisherige Verwaltungsrat Bernd Sydow stellt sich zur Wiederwahl. Neu zur Wahl stellt sich 

auch Marcel Gross, von Bad Zurzach, in Zollikon. 

9. Wahl der Revisionsstelle  

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle Rödl & Partner AG. 

10. Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien 

Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung sämtlicher Inhaberaktien in Namenaktien gemäss 

gesetzlichen Vorgaben. Folgende Artikel der Statuten lauten neu: 

 

«Art. 3 – Aktienkapital und Aktien 

Das Aktienkapital beträgt CHF 4'023'252.00 und ist eingeteilt in Namenaktien zu je CHF 1.00. 

Die Aktien sind vollständig liberiert.»  

 

«Artikel 3ter – Bedingtes Kapital 

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 902'847.00 erhöht durch Ausgabe von 

höchstens 902'847 vollständig zu liberierenden auf den Namen lautende Aktien mit einem Nennwert von je CHF 

1.00 durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Wandelanleihen, 

Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft eingeräumt werden, und/oder durch 

Ausübung von Optionsrechten, welche den Aktionären und/oder Mitarbeitern der Gesellschaft eingeräumt werden. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien sind die jeweiligen Inhaber von 

Wandel- und/oder Optionsrechten berechtigt. Die Wandel- und/oder Optionsbedingungen werden durch den 

Verwaltungsrat festgelegt. 

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei der Ausgabe von Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen 

Finanzmarktinstrumenten das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre innerhalb der gesetzlichen Grenzen zu 

beschränken oder aufzuheben.» 

 

«Art. 5 – Aktiengestaltung/Umwandlung von Aktien 

Die Gesellschaft kann ihre Aktien in Form von Einzelurkunden, Globalurkunden oder, im Falle von 

nichtverurkundeten Namenaktien, als Wertrechte (im Sinne des Obligationenrechts) und als Bucheffekten (im 

Sinne des Bucheffektengesetzes) ausgeben bzw. ausgestalten. Der Gesellschaft steht es im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben frei, ihre in einer dieser Formen ausgegebenen Aktien jederzeit und ohne Zustimmung der 

Aktionäre in eine andere Form umzuwandeln. Sie trägt dafür die Kosten.  

Von der Gesellschaft als Einzelurkunden oder Globalurkunden ausgegebene Aktien tragen die Unterschrift 

mindestens eines Mitgliedes des Verwaltungsrates. Diese kann durch Faksimile angebracht werden. 

Aktionäre haben keinen Anspruch auf Umwandlung von in bestimmter Form ausgegebenen Aktien in eine andere 

Form. Jeder Aktionär kann jedoch von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die 

von ihm gemäss Aktienbuch gehaltenen Namenaktien verlangen.  

Die Übertragung von und die Bestellung von Sicherheiten an, Bucheffekten, denen Aktien der Gesellschaft 

zugrunde liegen, bedarf der Mitwirkung der Verwahrungsstelle, bei welcher der Aktionär sein Effektenkonto hält.  

Die Generalversammlung ist befugt, Namenaktien durch Statutenrevision in Inhaberaktien umzuwandeln und 

umgekehrt. 

 

11. Festsetzung des genehmigten Aktienkapitals auf CHF 2'011'626.00 

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Aufhebung des bis zum 17. März 

2021 limitierten genehmigten Kapitals in Höhe von CHF 1'000’000.00 und die Ermächtigung, im 

Rahmen einer genehmigten Kapitalerhöhung das Aktienkapital innert längstens 2 Jahren jederzeit 

um max. CHF 2'011'626.00 durch die Ausgabe von maximal 2'011'626 vollständig zu liberierenden 

neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie zu erhöhen, ohne Vorrechte 

einzelner Kategorien. Art. 3bis der Statuten lautet neu: 

 
«Artikel 3bis – Genehmigtes Kapital 

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 24. Mai 2022 das Aktienkapital der 

Gesellschaft um höchstens CHF 2'011'626.00 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 2'011'626 neuen auf den 

Namen lautenden Aktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 je Aktie, ohne Vorrecht einzelner Kategorien. Das 

Aktienkapital ist voll zu liberieren. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, die Art 

der Einlage, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung sowie der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung 

werden vom Verwaltungsrat im Zeitpunkt der Ausgabe bestimmt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur 

Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet. Der Verwaltungsrat ist 

ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre aufzuheben und Dritten oder bestehenden Aktionären zuzuweisen, 

wenn die neuen Aktien für die Übernahmen von Unternehmen durch Aktientausch, zur Finanzierung des Erwerbs 

von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft, 

zwecks öffentlicher Aktienplatzierung auf den nationalen und internationalen Kapitalmärkten oder zur Erweiterung 

des Aktionärskreises verwendet werden sollen.» 

  

 
 
 



 

 

B. Organisatorische Hinweise 

1. Wichtige Mitteilung an die Aktionäre und Stimmrechtsabgabe an der Generalversammlung 

Aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie und basierend auf Art. 6a der COVID-19-

Verordnung 2 des Bundesrates der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird die persönliche 

Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ausgesetzt. Die Aktionäre können ihre 

Stimmrechte ausschliesslich schriftlich ausüben. Um das Stimmrecht rechtsgültig auszuüben, 

müssen die Aktionäre unter Nachweis ihrer Aktionärsstellung (s. Ziff. B3 untenstehend) per 

eingeschriebenen Brief die Stimmzettel bei der Gesellschaft bis zum 10. Mai 2020 beantragen. Nach 

Erhalt der Stimmzettel sind diese an die Gesellschaft ausgefüllt und unterzeichnet bis zum 22. Mai 

2020 per eingeschriebenen Brief zu retournieren. Die Adresse für die Beantragung und Einreichung 

der ausgefüllten Stimmzettel ist folgende: 

 

Arva Greentech AG 

Gotthardstrasse 3 

6300 Zug 

 

2. Unterlagen 

Die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 liegen bereit und können 

unter Nachweis der Aktionärsstellung eingesehen und bezogen werden.   

 

3. Ausübung der Aktionärsrechte  

An der Generalversammlung dürfen nur gemeldete und im Verzeichnis der Gesellschaft 

eingetragene Inhaberaktionäre oder deren schriftlich bevollmächtigten Vertreter teilnehmen und das 

Stimmrecht ausüben (Art. 697i ff. des Schweizerischen Obligationenrechts, nachfolgend). Aktionäre 

haben sich mittels einer Depotbankbescheinigung mit Stichtag 08. Mai 2020 über ihren eigenen 

Aktienbesitz sowie Sperrung derselben bis zum Tag nach der Generalversammlung (26. Mai 2020) 

auszuweisen. Vertreter von juristischen Personen haben zusätzlich ihre Vertretungsbefugnis zu 

Gunsten der juristischen Person vorzulegen. Aktionäre, welche ihren gesetzlichen Verpflichtungen 

nicht nachgekommen sind, dürfen ihre Aktionärsrechte nicht ausüben. 

   

Inhaberaktionäre haben eine Melde- und Identifikationspflicht gemäss Art. 697i ff. des 

Schweizerischen Obligationenrechts. Namentlich müssen Inhaberaktionäre zwecks Aufnahme des 

Namens resp. der Firma sowie der Adressen in das Verzeichnis der Gesellschaft ihrer Melde- und 

Identifikationspflicht folgendermassen nachkommen: als natürliche Person durch einen amtlichen 

Ausweis mit Fotografie, namentlich durch den Pass, die Identitätskarte oder den Führerausweis, im 

Original oder in Kopie; als schweizerische juristische Person durch einen Handelsregisterauszug; 

als ausländische juristische Person durch einen aktuellen beglaubigten Auszug aus dem 

ausländischen Handelsregister oder durch eine gleichwertige Urkunde. Aktionäre, welche dieser 

gesetzlichen Pflicht nicht bis zum 08. Mai 2020 nachgekommen sind, müssen von der 

Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte ausgeschlossen werden. 

 

 

Zug, den 29. April 2020 

Im Namen des Verwaltungsrates 

Bernd Sydow 


